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Merkblatt zum 
LEADER-Förderantrag  

für das Projekt „vorbereitenden Unterstützung 
LES 2023 – 2027“ 

A Allgemeine Hinweise 
Dieses Merkblatt enthält die wesentlichen Bestimmungen für 
die LEADER-Förderung im Zusammenhang mit dem Projekt 
„vorbereitende Unterstützung LES 2023 – 2027. 
Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. Die Zu-
wendungen aus diesem Programm stellen freiwillige Leistungen 
dar. Diese können nur insoweit bewilligt werden, als dafür 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Unter Umständen kann 
daher ein Zuwendungsantrag wegen Überzeichnung des För-
derprogramms nicht mehr bewilligt werden. 
Das Antragsformular für dieses Projekt sowie alle anderen ein-
schlägigen Antragsformulare und Merkblätter stehen im Inter-
net-Förderwegweiser des Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (StMELF) unter  
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser (siehe LEADER) zur 
Verfügung. Die LEADER-Förderrichtlinie ist ebenfalls unter die-
sem Link verfügbar.  

Wichtig: 
Antragsfrist 
Aufgrund der zu Ende gehenden Förderperiode 2014 – 2022 
müssen Förderanträge bis spätestens 31.12.2022 am Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) einge-
reicht werden.  
Nachreichung von Unterlagen 
Eine Nachreichung fehlender Unterlagen muss spätestens 
innerhalb von vier Wochen nach Aufforderung durch das 
AELF erfolgen. Eine Fristverlängerung ist grundsätzlich nicht 
möglich. Der Antrag wird danach nach Aktenlage 
entschieden. 

B Antragsteller  

1. Antragsberechtigter 
Antragsberechtigt sind Lokale Aktionsgruppen (LAGs). Alterna-
tiv kann ein Dritter (z. B. Landkreis oder Gemeinde), der für die 
Aufwendungen zur Erstellung einer LES aufkommt, einen För-
derantrag stellen. 

2. Betriebsnummer und Bankverbindung  
Jeder Antragsteller benötigt eine 10-stellige Betriebsnummer. 
Diese wird auf Antrag vom örtlich zuständigen Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) vergeben. 
Die Zuwendungen können nur auf das Konto überwiesen wer-
den, welches beim zuständigen AELF gespeichert ist. Es ist 
nicht möglich, Zuwendungen und Beihilfen auf verschiedene 
Konten auszuzahlen. 
Änderungen bei den Adressdaten oder bei der Bankverbindung 
sind dem AELF unverzüglich anzuzeigen. 

C Fördertatbestand  
Die Aufwendungen müssen der Erstellung einer LES für die 
Förderperiode 2023 – 2027 dienen und sich auf Ausgaben bzw. 
Leistungen gemäß LEADER-Förderrichtlinie Nr. 3.4.4f beziehen 
und grundsätzlich vor dem Ende der Einreichfrist angefallen 
bzw. erbracht worden sein.  

D Fördervoraussetzungen  
Die Einreichung eines Förderantrages ist nur möglich, wenn die 
LES 2023 – 2027 rechtzeitig beim StMELF eingereicht wurde. 

E Förderbeschränkungen und  
-ausschlüsse  

• Betriebskosten 
• Umsatzsteuer 

Ausgaben die im Rahmen eines bewilligten LAG-Manage-
ments gefördert werden  

• Rabatte und Skonti 

F Höhe der Förderung 
Die Höhe der Zuwendung für das Projekt „vorbereitenden Un-
terstützung“ beträgt pro LAG bzw. Bewerbergebiet max. 
20.000 €.  
Ausschlaggebend sind die im Zahlungsantrag geltend gemach-
ten tatsächlich förderfähigen Ausgaben. 
Sofern die LAG bereits eine Zuwendung für das LEADER-Pro-
jekt „vorbereitenden Unterstützung Förderperiode 2014 – 2022“ 
erhalten hat kann nur noch den Differenzbetrag bis 20.000 € 
beantragt werden. 
Evtl. Kürzungen und Sanktionen bei der bereits erfolgten Aus-
zahlung, sind dabei ebenfalls in Abzug zu bringen. 

G Zulässiger Maßnahmenbeginn 
Für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der „vorbe-
reitenden Unterstützung“ gemäß Nr. 3.1 Buchst. a der 
LEADER-Richtlinie gilt die Zustimmung zum vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn als erteilt, die entsprechenden Ausgaben kön-
nen nachträglich gefördert werden. 

H Antragstellung 
Für das Projekt „vorbereitenden Unterstützung LES 2023 – 
2027“ kann für jede eingereichte LES nur ein Förderantrag ge-
stellt werden.  
Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn er vollständig 
(mit allen erforderlichen Anlagen) innerhalb der Antragsfrist ein-
gereicht wird.  
Bitte nennen Sie im Förderantrag einen Ansprechpartner und 
die entsprechenden Kontaktdaten für evtl. Rückfragen an. 

http://www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser
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1. Bestandteile des Förderantrags 
Der Förderantrag besteht aus dem vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Antragsformular. 

2. Antragsfrist 
Der Förderantrag ist bis spätestens 31.12.2022 beim. 
örtlich zuständigen AELF mit Sachgebiet L 1.3 (Bewilligungs-
stellen) 
• Bad Neustadt a.d.Saale, 
• Coburg-Kulmbach, 
• Fürth-Uffenheim, 
• Ingolstadt-Pfaffenhofen a.d.Ilm, 
• Kempten, 
• Regen,  
• Rosenheim oder 
• Tirschenreuth-Weiden i.d.OPf. 
einzureichen. 
Eine Fristverlängerung ist grundsätzlich nicht möglich. Nur in 
Fällen, in denen der Antragsteller die Frist ohne Verschulden 
überschreitet, kann im Einzelfall bei Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Art. 32 BayVwVfG eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gewährt werden. 
Der Förderantrag ist schriftlich zu stellen. Zur Wahrung der 
Schriftform genügt eine Übermittlung per Fax. E-Mail oder Scan 
sind nicht zulässig. 

I Zahlungsantrag  
Ein Zahlungsantrag ist nach Erhalt des Zuwendungsbescheids 
zum Abruf der Zuwendung zu stellen. Für den Zahlungsantrag 
sind die Vorgaben gemäß Merkblatt zum Zahlungsantrag „vor-
bereitenden Unterstützung“ einzuhalten. 

J Allgemeine Kontrollanforderungen und 
Konsequenzen  

Angaben in Förder- und Zahlungsanträgen sind subventionser-
heblich.  
Die Bewilligungsstellen sind verpflichtet, alle Anträge einer ver-
waltungsmäßigen Kontrolle zu unterziehen.  
Wird festgestellt, dass  
• falsche Angaben gemacht wurden,  
• versäumt wurde, für die Förderung relevante Informationen 

der Bewilligungsstelle mitzuteilen oder  
• Fördervoraussetzungen nicht gegeben sind bzw. Verpflich-

tungen nicht eingehalten wurden,  
ist mit weitgehenden Konsequenzen zu rechnen. Diese können 
vom teilweisen oder ganzen Verlust bereits gezahlter Zuwen-
dungen bis hin zum Ausschluss von der Beihilfegewährung für 
die Fördermaßnahme im betreffenden und darauffolgenden Ka-
lenderjahr sowie zusätzlich bis zur Strafverfolgung wegen Sub-
ventionsbetrugs reichen.  
Die Landwirtschaftsverwaltung ist verpflichtet, Tatsachen, die 
den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, den Straf-
verfolgungsbehörden mitzuteilen. Wegen Subventionsbetrug 
wird u. a. bestraft, wer über subventionserhebliche Tatsachen 
unrichtige oder unvollständige, für ihn vorteilhafte Angaben 
macht oder den Subventionsgeber über subventionserhebliche 
Tatsachen in Unkenntnis lässt.  

K Sonstige Hinweise  

1. Rechtliche Grundlagen 
Grundlagen für die Förderung sind insbesondere  
• die bayerische LEADER-Förderrichtlinie für den Zeitraum 

2014 – 2022/2025  
• die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 17.12.2013 sowie die hierzu er-
gangenen einschlägigen Durchführungsverordnungen und 
delegierten Verordnungen 

• die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17.12.2013 sowie die hierzu er-
gangenen einschlägigen Durchführungsverordnungen und 
delegierten Verordnungen 

• das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum in Bay-
ern 2014 – 2022 

• die Bayerische Haushaltsordnung in Verbindung mit dem 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz in der jeweils gül-
tigen Fassung 

2. Datenschutz 
Die mit dem Antrag einschließlich Anlagen erhobenen Daten 
werden zur Feststellung der Förderberechtigung und Förder-
höhe benötigt und auf einem Server des IT-Dienstleistungs-
zentrums des Freistaats Bayern gespeichert, welches durch 
das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
betrieben wird. Sie werden für die Abwicklung des Antrags, für 
entsprechende Kontrollen und für den Abgleich mit entspre-
chenden Angaben zu anderen Fördermaßnahmen sowie zur 
Erstellung des Agrarberichts und sonstiger vorgeschriebener 
Berichte benötigt und dazu vom StMELF sowie den für die För-
derabwicklung zuständigen nachgelagerten Behörden verarbei-
tet. Die Daten werden an das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft und die zuständige LAG im Rahmen ver-
schiedener Berichtspflichten bzw. an die zuständige Kasse des 
Landes Bayern im Rahmen der Auszahlung weitergeleitet.  
Für die personenbezogenen Daten bleiben die VO (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Abl. L 119/1 vom 
04.05.2016 und L 314/72 vom 22.11.2016) in der jeweils gültig-
gen Fassung sowie die nationalen Datenschutzbestimmungen 
des Bundes und der Länder unberührt. Sie erhalten Informatio-
nen zum Datenschutz betreffend die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten  
• durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten im Internet unter 
www.stmelf.bayern.de/datenschutz 

• durch das für Sie zuständige Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten im Internet unter „Datenschutz“. 

3. Hinweise zur Veröffentlichung 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gemäß Art. 
111 der VO (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die Ver-
waltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) sowie der hierzu erlasse-
nen Durchführungsbestimmung Art. 57 ff der VO (EU) 
Nr. 908/2014 (ABl. L 255 vom 28.08.2014, S. 59) verpflichtet, 
die Begünstigten von Mitteln aus dem Europäischen Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Rau-
mes (ELER), im Folgenden zusammenfassend als EU-Agrar-
fonds bezeichnet, nachträglich im Internet zu veröffentlichen. 

http://www.stmelf.bayern.de/datenschutz


 

www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser  Stand: Oktober 2022 | 3 

Zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Union können die Daten der Begünstigten von Rech-
nungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäi-
schen Union, des Bundes, der Länder, der Kreise und der Ge-
meinden verarbeitet werden. Mit der Veröffentlichung der Infor-
mationen über die Begünstigten von Mitteln aus den EU-Agrar-
fonds verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Kontrolle der 
Verwendung der EU-Gemeinschaftsmittel zu verstärken sowie 
die Transparenz der Verwendung von Gemeinschaftsmitteln 
und die Öffentlichkeitswirkung und Akzeptanz der Europäischen 
Agrarpolitik zu verbessern. Die Veröffentlichungspflicht besteht 
für alle ab dem EU-Haushaltsjahr 2014 (Beginn: 16.10.2013) an 
die Begünstigten getätigten Zahlungen aus den EU-Agrarfonds. 
Die Veröffentlichung enthält folgende Informationen: 

a) den Namen der Begünstigten, und zwar 
– Vorname und Nachname, sofern der Begünstigte eine na-

türliche Person ist; 
– den vollständigen eingetragenen Namen mit Rechtsform, 

sofern der Begünstigte eine juristische Person ist; 
– den vollständigen eingetragenen oder anderweitig amtlich 

anerkannten Namen der Vereinigung, sofern der Begüns-
tigte eine Vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
ist; 

b) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt oder eingetra-
gen ist, sowie die Postleitzahl bzw. Teil der Postleitzahl, der 
für die betreffende Gemeinde steht; 

c) für jede aus den EU-Agrarfonds finanzierten Maßnahme die 
Beträge der Zahlungen sowie die Summe dieser Beträge, 
die der Begünstigte in dem betreffenden Haushaltsjahr er-
halten hat; 

d) jeweils Beschreibung von Art und Ziel der aus den EU-Ag-
rarfonds finanzierten Maßnahmen unter Angabe des Fonds, 
aus dem die Zahlungen gemäß Buchstabe c) gewährt wer-
den. 

Die zu veröffentlichenden Beträge für die aus dem ELER finan-
zierten Maßnahmen entsprechen dem Gesamtbetrag der öf-
fentlichen Zahlungen (Beitrag der Europäischen Union und des 
nationalen Beitrags). 
Ausgenommen von der Veröffentlichung des Namens sind ge-
mäß Artikel 112 der VO (EU) Nr. 1306/2013 Begünstigte, deren 
Gesamtbeihilfebetrag aus den EU-Agrarfonds den Schwellen-
wert in Höhe von bis zu 1.250 € nicht übersteigt. In diesem Fall 
erfolgt eine anonymisierte Veröffentlichung der Daten des Be-
günstigten. 
Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten nach 
• der VO (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik und der hierzu erlassenen Durchführungsbestim-
mungen, 

• dem Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz 
(AFIG), 

• der Agrar- und Fischerei-Informationen-Verordnung (AFIV) 
in der jeweils geltenden Fassung. 
Die Informationen hinsichtlich der Mittel aus den o. g. EU-Agrar-
fonds werden auf einer besonderen – vom Bund und den Län-
dern gemeinsam betriebenen – Internetseite der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) von den für die Zahlun-
gen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder veröffent-
licht: www.agrar-fischerei-zahlungen.de  
Die Daten bleiben vom Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung an 
zwei Jahre lang zugänglich. Danach erfolgt eine Löschung der 
veröffentlichten Daten. 

Die Europäische Kommission hat unter ihrer zentralen Internet-
seite eine Website eingerichtet, die auf die Veröffentlichungs-In-
ternetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist: 
ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_de 

4. Mitteilungsverordnung 
Nach der Mitteilungsverordnung sind staatliche Behörden in be-
stimmten Fällen dazu verpflichtet, die Finanzämter über Zahlun-
gen zu informieren, die an Bürgerinnen und Bürger oder an Un-
ternehmen geleistet wurden. Diese Mitteilungspflicht erstreckt 
sich dabei grundsätzlich auch auf die Zahlungen im Rahmen 
von LEADER. Von der Mitteilungspflicht ausgenommen sind 
nur die Zahlungen an Empfänger, die bei Berücksichtigung 
sämtlicher im Kalenderjahr gewährten Zahlungen insgesamt 
weniger als 1.500 € erhalten sowie Zahlungen an Behörden, ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerbli-
cher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Kör-
perschaften, die steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Zwei-
ten Teils Dritter Abschnitt der Abgabenordnung verfolgen. 
Soweit Ihnen eine Zuwendung gewährt wird, werden daher dem 
örtlich zuständigen Finanzamt im Regelfall folgende Informatio-
nen übermittelt, damit die Finanzverwaltung die Zahlungen 
steuerrechtlich beurteilen kann:  
• Name, Vorname (ggf. Firma) des Zahlungsempfängers, inkl. 

Adresse und Geburtsdatum, 
• Bewilligungsbehörde, Rechtsgrund der Zahlung, 
• Höhe und der Tag der Zahlung. 
Gleiches gilt, wenn Sie bereits in den Jahren 2018 und 2019 
mitteilungspflichtige Zahlungen erhalten haben. Auch diese Zu-
wendungen, Prämien, Unterstützungen bzw. sonstigen Zahlun-
gen müssen grundsätzlich den örtlich zuständigen Finanzäm-
tern – wie soeben dargestellt – nachgemeldet werden.  
Wir weisen darauf hin, dass die steuerrechtlichen Aufzeich-
nungs- und Erklärungspflichten gegenüber den Finanzbehörden 
– unabhängig von der Informationsweitergabe durch die Land-
wirtschafts-/Forstverwaltung – eigenverantwortlich zu beachten 
sind.  
Den Wortlaut der Mitteilungsverordnung finden Sie unter: 
www.gesetze-im-internet.de/mv/MV.pdf  

5. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
Fördervoraussetzung ist, dass gegen den Antragsteller oder 
dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigten in 
den letzten fünf Jahren keine Geldbuße von wenigstens 2.500 € 
nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch rechtskräftig verhängt wurde oder der Antragsteller 
oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtig-
ten nicht nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
rechtskräftig verurteilt wurde. 

http://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_de
http://www.gesetze-im-internet.de/mv/MV.pdf
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